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Prufung der Haushalts- und Vermogensrechnung

§1
Ziele der Rechnungsprifung

§
10

(1) Das Rechnungsprifungsamt ist ein unabhéngiges gemeindliches Amt der 6ffentlichen
Finanzkontrolle. Es ist dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet, Gberparteilich und
unparteiisch.

(2) Ziele der Prufungen und Beratungen sind,

- die ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit und RechtmaRigkeit des gesamten
Verwaltungshandelns zu férdern und

Seite 1 von 10



die Stadtverordnetenversammlung, den Magistrat sowie die tbrige Verwaltung und
die Wirtschafts- und Eigenbetriebe der Stadt Bremerhaven in ihren Aufgaben und
Zustandigkeitsbereichen zu unterstitzen, insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer
jeweiligen Uberwachungsverpflichtungen.

(3) Die Prufungen und Beratungen erfolgen chancen-, nutzen- und risikoorientiert.

(4) Die Beratung darf die unabhangige Prifung eines Vorgangs nicht behindern.

(5) Durch die Rechnungsprifung bleibt die Verantwortlichkeit fur die Dienst- und
Fachaufsicht unberihrt, d. h. alle Entscheidungstrager bzw. Vorgesetzten kdnnen sich
durch Hinweis auf die Rechnungsprifung und ihre Priifungsergebnisse nicht inrer
Verantwortung entziehen.

§2
Aufgaben der Rechnungspriifung

(1) Die Prufungen und Beratungen erstrecken sich auf die Zustandigkeitsbereiche der
Stadt Bremerhaven.

(2) Zu den Aufgaben des Rechnungsprifungsamtes gehéren unter anderem:

1.

die Prufung des Verwaltungshandelns auf Zweckmafigkeit, Wirtschaftlichkeit und
RechtmaRigkeit,

die Prufung der Haushalts- und Vermégensrechnung der Stadt Bremerhaven und der
Jahresrechnungen bzw. Jahresabschlisse ihrer Sondervermdgen,

die Prufung des Haushalts- und Rechnungswesens,
die Prufung von finanzwirksamen Malinahmen und Vergaben,

die Prufung der Fiihrungs- und Uberwachungsprozesse, des Risikomanagements,
der Geschéftsprozesse und der internen Kontrollsysteme,

die Prufung der Betatigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionar oder Mitglied in
Gesellschaften und anderen Vereinigungen des o6ffentlichen und privaten Rechts,

die Prufung der Wirtschaftsfuhrung der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen,

Sondervermogen und anderer Vereinigungen des 6ffentlichen und privaten Rechts
sowie der Erfullung ihres 6ffentlichen Auftrags,
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8. die Wahrnehmung der Prifungsrechte, die sich die Gemeinde bei der Gewéahrung
von Darlehen, bei Zuschiissen und Beihilfen und in sonstigen Fallen hat einrAumen
lassen,

9. die Beratung der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats sowie der tbrigen
Verwaltung, der Wirtschafts- und Eigenbetriebe und Anstalten 6ffentlichen Rechts der
Stadt Bremerhaven. Die Beratung der Anstalten offentlichen Rechts beschrénken sich
auf die dem Rechnungsprifungsamt eingerdumten Prifungsrechte.

10. die Prufung von Buchungsbelegen vor lhrer Zuleitung an die Stadtkasse (Visa-
Kontrolle).

(3) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprifungsamtes Bremerhaven kann nach
pflichtgemalem Ermessen den Umfang der Visa-Kontrolle und den Umfang von
Vorprufungen von Vergaben in sachlicher, wertmafiger und zeitlicher Hinsicht festlegen.
Die Oberburgermeisterin bzw. der Oberblrgermeister und die von der Festlegung
betroffenen Stellen sind unverziiglich zu unterrichten. Im Ubrigen werden die Beratung
sowie die Prifung von laufenden Vorgangen hiervon nicht berihrt.

(4) Prufungen fur Dritte kdnnen nur aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder aufgrund
eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung durchgefihrt werden.

(5) Das Rechnungsprifungsamt ist Uber die Aktivitaten interner und externer Stellen, die
Prifungs- und Beratungsleistungen erbringen, von der gepriften Stelle zu informieren,
damit eine angemessene Abdeckung erzielt und Doppelarbeiten vermieden werden.

(6) Stehen der ordnungsmaRigen Prufung Hindernisse oder Schwierigkeiten entgegen, ist
dies zunachst dem zustandigen Magistratsmitglied mitzuteilen; bestehen die
Behinderungen weiter, sind der Verfassungs- und Geschaftsordnungsausschuss und die
Oberburgermeisterin bzw. der Oberbilrgermeister zu unterrichten.

§3
Einrichtung eines Rechnungspriufungsamtes und rechtliche Stellung

(1) Zur Wahrnehmung der Rechnungsprtfung (88 1 und 2) richtet die Stadt Bremerhaven
ein Rechnungsprifungsamt ein. Dieses ist personell und sachlich so auszustatten, dass
es seine Aufgaben sachgerecht und umfassend erfiillen kann.

(2) Das Rechnungsprifungsamt ist bei seinen Prifungen und Beratungen unabhéngig und
keinen fachlichen Weisungen unterworfen. Dennoch erteilte Weisungen sind nichtig.
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(3) Das Rechnungsprufungsamt hat ein uneingeschréanktes aktives und passives
Informationsrecht, soweit die Informationen fir die Aufgabenerfillung des
Rechnungsprufungsamtes erforderlich sind. Das Rechnungsprifungsamt ist berechtigt,
personenbezogene Daten zu verarbeiten. § 118 Absatz 3a Haushaltsordnung der Freien
Hansestadt Bremen (LHO) bleibt hiervon unberthrt.

(4) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprifungsamtes, im Verhinderungsfall die
Vertreterin oder der Vertreter, hat gegenuber der Oberblirgermeisterin oder dem
Oberbirgermeister und dem jeweils zustdndigen Magistratsmitglied ein mundliches und
schriftliches Vortragsrecht.

(5) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprifungsamtes, im Verhinderungsfalle die
Vertreterin oder der Vertreter, ist berechtigt, an den 6ffentlichen und nicht 6ffentlichen
Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung teilzunehmen. An den Sitzungen der
Ausschisse kann neben den in Satz 1 genannten Personen auch eine von der Leiterin
oder dem Leiter des Rechnungsprifungsamtes, im Verhinderungsfalle von der Vertreterin
oder dem Vertreter, beauftragte Pruferin oder beauftragter Prufer an den Sitzungen
teilnehmen. In den Sitzungen der Ausschusse haben die nach Satz 2 teilnehmenden
Personen ein Rederecht.

(6) Das Rechnungsprufungsamt fuhrt den Schriftverkehr mit den zu prifenden stadtischen
und nichtstadtischen Stellen unmittelbar. Schriftverkehr von besonderer Bedeutung wird
Uber die Oberbirgermeisterin oder den Oberburgermeister und das jeweils zustandige
Magistratsmitglied geleitet bzw. ihm zur Kenntnis gegeben.

(7) Schriftverkehr und Anfragen, die erforderlich sind, um im Rahmen eines bestimmten
Prufungsauftrages Auskunfte und Stellungnahmen einzuholen, kdnnen durch das
Rechnungsprufungsamt direkt bei der tberortlichen Gemeindeprufung oder der
Rechtsaufsichtsbehorde eingeholt werden. Im Rahmen seiner Tatigkeiten und Aufgaben
kann sich das Rechnungsprufungsamt an die Uberdrtliche Gemeindeprifung und an die
Rechtsaufsichtsbehdrde wenden. Der Verfassungs- und Geschaftsordnungsausschuss ist
hierliber zu informieren.

(8) Das Rechnungsprufungsamt hat keinerlei Weisungsrechte, auch nicht gegentber den
gepruften Stellen.

(9) Das Rechnungsprufungsamt ist gegentber der Stadtverordnetenversammlung und
dem Verfassungs- und Geschaftsordnungsausschuss rechenschaftspflichtig.

(10) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprifungsamtes regelt durch
Dienstanweisung das néhere Verfahren zur Durchfiihrung der
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Rechnungsprufungsordnung. Die Dienstanweisung wird vom Verfassungs- und
Geschéaftsordnungsausschuss genehmigt.

§4
Bestellung und Abberufung der Leitung und der Priiferinnen und Priifer
des Rechnungspriifungsamtes

(1) Das Rechnungsprufungsamt besteht aus der Leitung, den Priferinnen und Priufern
sowie den sonstigen Bediensteten.

(2) Die Abberufung der Leitung gegen deren Willen kann nur auf Vorschlag der
Stadtverordnetenversammlung mit Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl
erfolgen. Voraussetzung ist, dass die Leitung ihre Aufgaben nicht ordnungsgeman erfuillt.
Die Abberufung der Leitung gegen deren Willen bedarf der Zustimmung der
Rechtsaufsichtsbehdrde.

(3) Pruferinnen und Prifer missen uber die erforderlichen Fach- und Sozialkompetenzen
verfligen. Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungspriufungsamtes Bremerhaven sowie
deren Stellvertretung und die Priferinnen und Prifer werden auf Vorschlag der
Stadtverordnetenversammlung bestellt, angestellt, beférdert und abberufen.

(4) Die Leitung sowie die Priferinnen und Prufer des Rechnungsprifungsamtes durfen
nicht Mitglied des Magistrats sein. Die Bediensteten des Rechnungsprifungsamtes dirfen
mit der Stadtverordnetenvorsteherin oder dem Stadtverordnetenvorsteher, mit den
Mitgliedern des Magistrats oder mit der Kassenleitung weder bis zum dritten Grade
verwandt, noch bis zum zweiten Grade verschwégert oder durch Ehe oder eingetragene
Lebenspartnerschaft verbunden sein.

(5) Die Bediensteten des Rechnungsprifungsamtes dirfen weder Zahlungen anordnen
noch durchfiihren noch an der Verwaltung der Kassen und an Buchflihrungen beteiligt
werden. Der Verfassungs- und Geschéaftsordnungsausschuss tberwacht die
ordnungsgemale Mittelbewirtschaftung durch das Rechnungsprifungsamt.

(6) Die Bediensteten des Rechnungsprifungsamtes durfen eine andere Stellung in der
Stadt nur innehaben, wenn dies mit der Unabhangigkeit und den Aufgaben des
Rechnungsprifungsamtes vereinbar ist. Sie diurfen sich nicht an einer Prifung beteiligen,
wenn sie am Prufungsgegenstand mitgewirkt haben oder die Unabhéangigkeit aus anderen
Griunden gefahrdet erscheint.

8§85
Verfassungs- und Geschéaftsordnungsausschuss

(1) Far die Angelegenheiten des Rechnungsprifungsamtes ist der Verfassungs- und
Geschaftsordnungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung zustandig.
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(2) Der Verfassungs- und Geschéaftsordnungsausschuss berat Giber die Berichte des
Rechnungsprufungsamtes und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung und bzw. oder
dem Magistrat entsprechende MalRnahmen.

(3) Das Rechnungsprufungsamt unterstttzt auf Wunsch des Verfassungs- und
Geschéaftsordnungsausschusses diesen bei der Vorbereitung und Durchfihrung der
Ausschusssitzungen.

§6
Organisation des Rechnungspriifungsamtes

(1) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprifungsamtes, im Verhinderungsfalle die
Vertreterin oder der Vertreter, regelt eigenverantwortlich den internen Dienstbetrieb und
die Organisation der Rechnungsprufung, insbesondere legt sie bzw. er

- die Prufungsplanung,

- Gegenstand, Umfang und Reihenfolge der Prifungsauftrage sowie

- die Art der Prifungsdurchfiihrung,

- die Regeln fur die Dokumentation sowie

- die Regeln fur die Qualitatssicherung nach pflichtgemalem Ermessen fest.

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprifungsamtes, im Verhinderungsfalle die
Vertreterin oder der Vertreter, ist fur die ordnungsgemalie und rechtzeitige Erledigung aller
ihr bzw. ihm obliegenden Aufgaben verantwortlich; sie bzw. er hat den Magistrat und den
Verfassungs- und Geschaftsordnungsausschuss und die Stadtverordnetenversammliung
uber besondere Vorkommnisse zu unterrichten.

(3) Die Leiterin bzw. der Leiter des Rechnungsprifungsamtes ist Vorgesetzte bzw.
Vorgesetzter der Pruferinnen und Prifer und der sonstigen Bediensteten und
weisungsbefugt.

87
Informationsrechte des Rechnungspriifungsamtes

(1) Das uneingeschrénkte aktive und passive Informationsrecht des
Rechnungsprufungsamtes (& 3 Absatz 3) ist eine wesentliche Voraussetzung fir effektive
und effiziente Prifungen. Das Rechnungsprifungsamt entscheidet nach pflichtgemaRem
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Ermessen, welche Informationsmadglichkeiten es nutzt und in welcher Form. Die in den
folgenden Absatzen aufgefiihrten Informationsmadglichkeiten sind nicht abschlieRend.

(2) Das Rechnungsprufungsamt kann fur die Wahrnehmung seiner Aufgaben vom
Magistrat und von allen Bediensteten der Stadt Bremerhaven sowie von allen zu
prufenden Stellen und deren Bediensteten im Aufgabenbereich des
Rechnungsprifungsamtes alle Informationen, Aufklarungen und Nachweise verlangen, die
es nach seinem pflichtgemaRen Ermessen fur eine sorgfaltige Prifung fur erforderlich halt;
einer weiteren Begrundung bedarf es nicht.

(3) In diesem Rahmen darf es - auch ohne Ankiindigung - alle Grundstlicke, Baustellen
und Raume betreten sowie Behélter, Bucher, Plane, Belege, Dateien und sonstige
Unterlagen einsehen und erforderlichenfalls Gegenstande und Unterlagen sichern. Auf
Verlangen sind ihm anlassbezogen wéhrend des Priifungszeitraumes Leserechte zur
Nutzung von DV- und Abrechnungsprogrammen und gespeicherten Daten einzurdumen.

(4) Dem Rechnungsprufungsamt sind die Sitzungsunterlagen (Tagesordnungen, Vorlagen,
Antrage, Anfragen und Protokolle) der Stadtverordnetenversammlung und aller
Ausschusse unverzuglich zuzuleiten.

(5) Das Rechnungspriifungsamt ist von beabsichtigten Anderungen auf dem Gebiet des
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.

(6) Das Rechnungsprufungsamt ist unverzuglich von zu prifenden Stellen zu informieren,
wenn andere Behdrden bzw. externe Prifungsorgane (z. B. Rechnungshof,
Wirtschaftsprufer, Finanzamt, Sozialversicherungstrager, Brandschutz) Prifungen
ankundigen. Prufungsberichte sind ihm unverzuglich zuzuleiten. Das gleiche gilt fur
Organisationsgutachten.

(7) Einrichtungen der Stadt ohne eigene Rechtspersonlichkeit (z. B. Eigenbetriebe,
Wirtschaftsbetriebe nach § 26 LHO und kostenrechnende Einrichtungen) Gibersenden dem
Rechnungsprufungsamt ihre Wirtschaftsplane, Zwischen- und Jahresabschliisse
einschliel3lich der Lageberichte und ggf. des Berichts der Abschlusspruferin bzw. des
Abschlussprifers unmittelbar nach deren Erstellung.

(8) Das Beteiligungsmanagement legt dem Rechnungsprifungsamt im Rahmen seiner
Aufgabenerfillung die entsprechenden Unterlagen der in privater Rechtsform gefiihrten
Unternehmen vor, an denen die Stadt Bremerhaven direkt und indirekt beteiligt ist.

(9) Die Leitung des Rechnungspriifungsamtes kann fur die Prufungstatigkeit nach
vorheriger Zustimmung durch den Verfassungs- und Geschéaftsordnungsausschuss
Sachverstandige hinzuziehen und sich Dritter als Pruferin oder Prifer bedienen.
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(10) Die Informationsrechte des Rechnungsprifungsamtes bestehen inklusive des
Zugangs zum Ratsinformationssystem analog zu den Zugangsberechtigungen der
Stadtverordneten auch unabhéngig von einem konkreten Prufungsauftrag, z. B. zur
Vorbereitung der Jahresplanung.

§8
Mitwirkung der zu priifenden Stellen

(1) Der Erfolg der Rechnungsprifung wird wesentlich von ihrer Akzeptanz bei
Vorgesetzten und Bediensteten mitbestimmt. Der Magistrat sowie alle Vorgesetzen und
Bediensteten der Stadt Bremerhaven und in den Aufgabenbereichen des
Rechnungsprufungsamtes haben das Rechnungsprifungsamt zu unterstitzen, um das
Verwaltungshandeln nachhaltig zu verbessern. Insbesondere sind sie verpflichtet, die
angeforderten Informationen und Unterlagen vollstdndig, wahrheitsgemal3 und innerhalb
einer vom Rechnungsprifungsamt bestimmten Frist der Rechnungsprufung zur Verfligung
zu stellen.

(2) Die zu prifende Stelle hat die Voraussetzungen fur einen planmafigen und effizienten
Ablauf der Prifung zu schaffen; hierzu gehdren unter anderem

- die Gewahrleistung der Prufungsbereitschaft und

- die Bereitstellung geeigneter Arbeitsplatze und die Gewahrleistung der Nutzung von
technischen Einrichtungen (z. B. Leserechte).

§9
Berichterstattung (Priifungsberichte)

(1) Das Rechnungsprufungsamt berichtet zeitnah tber die Prifungsergebnisse. Die
Prufungsergebnisse werden in einem schriftlichen Prifungsbericht zusammengefasst. Er
ist sachlich, klar, kurz und konstruktiv abzufassen; er sollte sich auf die Feststellungen und
die daraus abzuleitenden Erkenntnisse und gegebenenfalls Handlungsempfehlungen
beschranken. Alternativ zu einem Prifungsbericht kann eine Prifungsmitteilung oder ein
Prufungsvermerk gefertigt werden. Diese werden dem Ausschuss fur Verfassung und
Geschéaftsordnung zur Kenntnis vorgelegt.

(2) Die Darstellung der Prifungsergebnisse umfasst grundséatzlich

- den festgestellten Sachverhalt,

- den normgerechten Sachverhalt,
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- die Ursache und Auswirkungen der Abweichung,

- die Handlungsempfehlungen sowie

- die Empfehlung einer Frist, bis wann die geprifte Stelle die Beseitigung der
festgestellten Beanstandungen gegebenenfalls unter Umsetzung der
Handlungsempfehlungen an das Rechnungsprifungsamt zuriickzumelden hat.

(3) Soweit Detailinformationen und bzw. oder Hintergrundinformationen zum Verstandnis
von Prifungsergebnissen unerlasslich sind, kobnnen diese in Anlagen zum Prifungsbericht
aufgenommen werden.

(4) Dem Prufungsbericht wird grundsatzlich eine Zusammenfassung der wesentlichen
Prifungsergebnisse vorangestellit.

(5) Am Ende einer Prifung findet grundsatzlich eine sogenannte Schlussbesprechung
statt. Lassen sich unterschiedliche Auffassungen zwischen Rechnungsprifungsamt und
geprufter Stelle Uber einzelne Prifungsfeststellungen oder Handlungsempfehlungen nicht
ausraumen, wird die Sichtweise der gepruften Stelle im Prufungsbericht klar
wiedergegeben.

(6) Der Prufungsbericht ist zeitnah nach Abschluss der drtlichen Prifungshandlungen der
gepruften Stelle, der Oberbirgermeisterin bzw. dem Oberbirgermeister und der
zustandigen Dezernentin bzw. dem zustandigen Dezernenten mit der Gelegenheit zur
Stellungnahme zuzuleiten. Dies gilt nicht fur Prufungsberichte gemai § 17
Entschadigungsortsgesetz in der jeweils geltenden Fassung. Diese Berichte werden nur

der Fraktion als geprufte Stelle zur Gelegenheit der Stellungnahme Ubersandt.

(7) Die geprufte Stelle ist verpflichtet, den Prifungsbericht kritisch und innerhalb der vom
Rechnungsprifungsamt vorgegebenen, angemessenen Frist durchzusehen.

(8) Regelmalige Empfanger des Prifungsberichtes sind die geprufte Stelle, der
Verfassungs- und Geschaftsordnungsausschuss und, mit Ausnahme der in Absatz 6 Satz
2 genannten Berichte, die Oberblrgermeisterin bzw. der Oberblrgermeister sowie die
zustandige Dezernentin bzw. der zustandige Dezernent. Etwaige Stellungnahmen nach
Absatz 6 sind dem Prifungsbericht beizuftigen.

(9) Werden auf Grund der Prifung Feststellungen, Vorschlage und Anregungen tber den
Prifungszweck hinaus gemacht, sind sie dem Prifungsadressaten gesondert mitzuteilen.
Im Prifungsbericht ist auf diese gesonderte Mitteilung hinzuweisen.
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(10) Werden vom Rechnungsprifungsamt im Rahmen seiner Tatigkeit wesentliche
Unregelmaligkeiten festgestellt oder werden ihm Sachverhalte bekannt, die zu einem
Anfangsverdacht auf eine strafbare Handlung fihren, oder bei sonstigen
schwerwiegenden Verstt3en gegen Rechtsvorschriften, welche bei der Prifung
festgestellt wurden, hat die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprifungsamtes, im
Verhinderungsfalle die Vertreterin oder der Vertreter, unverziglich die
Stadtverordnetenvorsteherin oder den Stadtverordnetenvorsteher und die
Oberbirgermeisterin oder den Oberburgermeister zu unterrichten, wobei Erstere bzw.
Ersterer unverzuglich die Mitglieder des Verfassungs- und
Geschaftsordnungsausschusses informiert.

§10
Prifung der Haushalts- und Vermégensrechnung

(1) Der Schlussbericht gemal § 67 Absatz 3 Stadtverfassung soll einen umfassenden
Uberblick iber die Beratungs- sowie Prifungstatigkeit und die Priifungsergebnisse geben,
die verbliebenen Beanstandungen und Mangel auffiihren sowie die sich aus der Beratung
und Prifung ergebenden Anregungen und Vorschlage, soweit sie von Bedeutung sind,
darstellen.

(2) Prufungsfeststellungen, welche die betroffene Stelle nicht anerkennt, sind mit der
gegensatzlichen Auffassung im Schlussbericht darzustellen.

(3) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprifungsamtes, im Verhinderungsfall die
Vertreterin oder der Vertreter, nimmt an der Beratung des Schlussberichtes in den
Sitzungen des Finanzausschusses teil.

Seite 10 von 10


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verfassung-fuer-die-stadt-bremerhaven-verfbrhv-vom-3-dezember-2015-186326?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-VerfBRHBR2016pP67

	Ortsgesetz über die Rechnungsprüfung in der Stadtgemeinde Bremerhaven (Rechnungsprüfungsordnung)
	Rechnungsprüfungsordnung
	§ 1 Ziele der Rechnungsprüfung
	§ 2 Aufgaben der Rechnungsprüfung
	§ 3 Einrichtung eines Rechnungsprüfungsamtes und rechtliche Stellung
	§ 4 Bestellung und Abberufung der Leitung und der Prüferinnen und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes
	§ 5 Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschuss
	§ 6 Organisation des Rechnungsprüfungsamtes
	§ 7 Informationsrechte des Rechnungsprüfungsamtes
	§ 8 Mitwirkung der zu prüfenden Stellen
	§ 9 Berichterstattung (Prüfungsberichte)
	§ 10 Prüfung der Haushalts- und Vermögensrechnung



